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Uebersicht über die finanziellen Leistungen
bei Anschluss der Bildhauer und Maler an die Kantonalen Ausgleichskassen.

Die in der Hauptsache massgebenden Vorschriften sind folgende :

Verdienstersatzordnung vom 14. 6. 1940 ;

Ausführungsverordnung dazu vom 25. 6. 1940 ;

Abänderungen :

Verfügung Nr. 9 des EVD vom 31. 8. 1940 ;

Verfügung Nr. 15 des EVD vom 30. 12. 1940 ;

Verfügung Nr. 23 des EVD vom 8. 10. 1941 ;

Verfügung Nr. 24 des EVD vom 9. 10. 1941.

I. BEITRÄGE DER KÜNSTLER AN DIE KANTONALE AUSGLEICHSKASSE :

1. Normalfall in ländlichen
Verhältnissen

Der Betrieb liegt
in halbstädtischen

Verhältnissen :

Fr. 6,—
» 0,70

in städtischen
Verhältnissen :

Fr. 7,—
» 0,80

Betriehsbeitrag pro Monat Fr. 5,—
Dazu Verwaltungskostenanteil pro Monat » 0,60

Beschäftigt der Betriebsleiter Angestellte, so erhöht sich der Betriehsbeitrag um 6 °/„o (maximal auf Fr. 30,—) und der Verwaltungs-
kostenanteil um % % der ausbezahlten Lohnsumme.

Die Klassierung der Ortschaften nach ländlichen, halbstädtischen und städtischen Verhältnissen erfolgt nach einem von der Eidgenös-
sischen Finanzverwaltung aufgestellten Verzeichnis.

2. Ausnahmen :

Auf begründetes Gesuch hin kann die Kasse den Betriebsbeitrag herabsetzen bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen aus dem
Betrieb

bis Fr. 120,— auf Fr. 1,50
über Fr. 120,— bis Fr. 180,— auf » 3,—
über » 180,— bis » 240,— auf » 4,50

Auf begründetes Gesuch hin kann in Härtefällen die Kasse die Beiträge ganz oder teilweise für sechs Monate erlassen ; das Gesuch kann
erneuert werden. Die im letzten Jahr vor dem Einrücken erlassenen Beiträge sind mit den Ansprüchen auf Verdienstausfallentschädigung bis

zur Hälfte dieser Ansprüche zu verrechnen.

H. LEISTUNGEN DER KASSE AN DIE AKTIVDIENST LEISTENDEN WEHRMÄNNER :

Als Aktivdienst gilt jeder Dienst in der Armee : Hilfsdienst, Luftschutz, in den Sanitätsformationen des Roten Kreuzes, in den Arbeits-
detachementen, auch der Dienst als Rekrut vom 22. Altersjahre an. Voraussetzung sind drei Tage Dienst im Kalendermonat.

1. Normalfall : in ländlichen
Verhältnissen

Der Berechtigte wohnt
in halbstädtischen in städtischen

Verhältnissen : Verhältnissen :

Fr.Betriebsheihilfe pro Aktivdiensttag Fr. 2,90

Kinderzulage für das erste Kind » 1,20

Für jedes weitere Kind » 1,—•

Maximale Entschädigung pro Aktivdiensttag » 7,—

Die Betriebsbeihilfe tritt an Stelle der Haushaltentschädigung ; für die Ehefrau kann keine Zulage beansprucht werden. Es soll jedoch
beabsichtigt sein, die Betriehsbeihilfe für verheiratete Wehrmänner zu erhöhen.

Fr. 3,35
» 1,45
» 1,20
» 8,50

3,75
1,80
1,50

10,—

2. Zusätzliche Verdienstausfallentschädigung.

Auf besonderes Gesuch hin, welches durch die zuständige Gemeindebehörde zu bestätigen ist, kann die Ausgleichskasse eine zusätzliche

Entschädigung gewähren, wenn der Wehrmann eine gesetzliche oder sittliche Unterstützungspflicht zu erfüllen hat. Die zusätzliche Verdienst-
ausfallentschädigung richtet sich nach den tatsächlichen Aufwendungen des Wehrmannes und nach den Einkommens- und Vermögens-
Verhältnissen der unterstützten Person. Sie beträgt :
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